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REPORT

Der Erfolg einer Brandbekämp-
fung und vor allem einer Men-

schenrettung hängt nicht nur vom 
Ausrüstungs- und Ausbildungsstand 
der Feuerwehr ab, sondern auch 
ganz wesentlich von den getroffenen 
präventiven Maßnahmen, wobei im 
Besonderen der bauliche und be-
triebliche Brandschutz zu nennen ist. 
Wir müssen endlich erkennen: Wenn 
in einem Betrieb der vorbeugende 
Brandschutz nicht stimmt, hat auch 
die beste Feuerwehr keine Chance!
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Ein bekanntes Beispiel stellt in die-
sem Zusammenhang die Brandkata-
strophe im Wiener Hotel „Am 
Augarten“ aus dem Jahre 1979 dar. 
Durch den weitgehend fehlenden 
baulichen, technischen und betriebli-
chen Brandschutz kam es damals zu 
einem fürchterlichen Blutzoll: Insge-
samt 25 Menschen wurden durch 
giftige Brandgase getötet. Das Stie-
genhaus war nicht als Brand- bzw. 
Rauchabschnitt ausgebildet, es gab 
keinen anderen zweiten Rettungsweg 

und auch keine 
automatische 
Brandmeldeanla-
ge. Der betriebli-
che Brandschutz 
war nicht aufge-
baut und eine 
Alarmorganisation 
war überhaupt 
nicht vorhanden. 
Darüber hinaus 
waren im Stiegen-
haus und in den 
Gängen des 
Hotels leicht 
brennbare Tep-
pichböden verlegt. 

Rettungsmaßnahmen im Einsatz

oeqa@qualityaustria.com www.austriaguetezeichen.at

Ein ausgezeichnetes Brandschutzmanagementsystem als Mechanismus zur Vorbeugung gegen spätere 
Haftungen, Abwehr von drohenden Haftungsansprüchen Dritter und zur Minimierung von Folgen einer 
eingetretenen Haftung durch neutrale, unabhängige und jährliche Prüfung mit dem Austria Gütezeichen.    

Info: ÖQA Zertifizierungs-GmbH

Darauf können Sie vertrauen!
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Theorie der Rettungsmittel 
der Feuerwehr

Drehleitern stellen 
die Standard-Ret-
tungsgeräte bei 
Feuerwehren dar. 
Foto: FF Kapfenberg

Dramatischer 
Brand im Hotel 
„Am Augarten“ 
mit 25 Toten 
(Bild: Schaupen-
steiner)
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AUFGABEN DER FEUERWEHR
Die alte feuerwehrtaktische Einsatzregel „Menschen-
rettung geht vor Brandbekämpfung“ besitzt heute nach 
wie vor ihre Gültigkeit. Demnach ist die Rettung von 
Menschen die Hauptaufgabe der Feuerwehr im Ein-
satzfall. Weiters ist von uns der Umgebungsbrand-
schutz, also der Schutz der benachbarten Bauwerke im 

WICHTIG: DAS TREPPENHAUS
Der ordentliche (erste) Fluchtweg ist stets das Treppen-
haus (Stiegenhaus), welches je nach Gebäudehöhe und 
Gebäudenutzung bestimmten baulichen und betriebli-
chen Anforderungen (z. B. Brandabschnitt, 
Brandrauchentlüftung, Ausgestaltung von Wand-, Bo-
den- und Deckenbelägen) genügen muss. Hier ergeben 
sich in der Praxis vor allem in vielen alten Bauwerken 
Probleme. Eine Angleichung an die Forderungen der 
Baugesetze und der Arbeitnehmerschutzverordnung ist 
jedoch auch in diesen Fällen unbedingt anzustreben. 
Bei Hochhäusern sind heute sogenannte Sicherheits-
stiegenhäuser vorgeschrieben, welche eine Verrauchung 
zwischen den Hausgängen und dem Treppenhaus im 
Brandfall ausschließen. Dies wird durch eine ständig 
offene, an der freien Luft gelegene Wegstrecke zur 
Brandrauchableitung erreicht.

EinsatzprioritätenEinsatzprioritätenpp

„Menschen-
rettung 
geht vor
Brand-

bekämpfung“
owid

Aufgaben der FeuerwehrAufgaben der Feuerwehrgg

M hMenschen-
rettungrettung

Umgebungs-
brandschutzbrandschutz

Objekt- und Um-
lt h t

owid

weltschutz

Brandfall, wahrzunehmen. Inwieweit dies auch für den 
Objektschutz zutrifft, ist eine alte Streitfrage. Unbe-
lehrbare sind – solange sich nicht gerade ihre Kinder im 
Brandgeschehen befinden – der Meinung, dies sei Sa-
che der Versicherungen. Eine Ansicht, welche aus unse-
rer Sicht nicht ganz gebilligt werden sollte! 

GRUNDSATZ: ZWEI FLUCHTWEGE
Um eine Gefährdung von Menschenleben im Brandfall 
vermeiden zu können, ist grundsätzlich die Schaffung 
von zwei unabhängigen Fluchtwegen erforderlich. Nach 
diesem Grundsatz sollte auch bei der Genehmigung 
von Bauwerken und Betrieben vorgegangen werden. Er 
ist auch im geltenden internationalen Recht  verankert.   

MenschenrettungMenschenrettunggg
Es muss immer zwei Fluchtwege geben!Es muss immer zwei Fluchtwege geben!
Grundsatz: Fluchtweg = Rettungsweg!

FF GmundenO id FF GmundenOwid

1. Fluchtweg 2. Fluchtweg (baulich

owid

(Stiegenhaus) oder Rettungsmittel)

2. Baulicher Fluchtweg2. Baulicher Fluchtweggg

Geschlossene und offene Bauweise

owidQuelle: www.sichere-schule.de

Das Treppen(Stiegen)hausDas Treppen(Stiegen)hauspp ( g )pp ( g )
Flucht undStiegen-

haus
Flucht-und-

Rettungsweg!
 Stiegenhaus als

Rettungsweg!
 Stiegenhaus als

Brandabschnitt in 
Massivbauweise!

 D k  l   Decken als
Brandabschnitte

owid

Brandabschnitte

Rettungswege – Varianten Rettungswege – Varianten g gg g

owid

Menschenret-
tung geht vor 

Brandbekämp-
fung.

Die Aufgaben der 
Feuerwehr im 
Brandschutz.

Es muss immer 
zwei Flucht-

(Rettungs-)wege 
geben!

 Möglichkeiten für den zweiten baulichen Fluchtweg.

Mögliche Rettungsvarianten.

Das Treppenhaus als zentrales Element der Flucht.
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RETTUNG UND EVAKUIERUNG
Als zweiter Flucht- bzw. Rettungsweg werden in her-
kömmlichen Gebäuden hauptsächlich die Rettungsmit-
tel der Feuerwehr in Betracht gezogen. In 
Krankenhäusern sind diese jedoch nur bedingt oder gar 
nicht einsetzbar. Hier sind daher von vorneherein bei 
mehr als eingeschossigen Gebäuden entsprechende 
bauliche Maßnahmen durch ein zweites Treppenhaus 
erforderlich. Da die bauliche Situation jedoch oft – vor 
allem bei Altbauten – nicht entspricht, stellen die Hub-
rettungsgeräte der Feuerwehr bei Krankenhausbränden 
trotz ihrer eingeschränkten Einsatzmöglichkeit das 
letzte Mittel der Wahl dar. In den USA sind in diesem 
Zusammenhang in vielen Gebäuden eigene Feuerlei-
tern vorgesehen. 

RETTUNGSGERÄTE DER FEUERWEHR
Die wichtigsten Rettungsgeräte der Feuerwehr sind:

• Tragbare Leitern,
• Fahrbare Leitern (Hubsteiger) sowie
• Sprunggeräte und Abseilgeräte (Höhenrettung).

Als offizielle Rettungsmittel können nur tragbare und 
fahrbare Leitern (Hubsteiger) akzeptiert werden. 
Sprunggeräte und Abseilgeräte (Ausrüstung der Hö-
henrettung) sind zusätzliche Maßnahmen der Feuer-
wehr und stellen nur einen letzten Trumpf im Kampf 
gegen das Feuer dar. 

SprungtuchSprungtuchp gp g
Ringtheater-Brand

owidQuelle: Wikipedia

TRAGBARE LEITERN
Als Standardgerät zur Rettung von Menschen aus Häu-
sern bis zu 11 Meter Höhe (Anmerkung: Als Gebäude-
höhe bzw. Fluchtniveau wird dabei die Höhe zwischen 
dem Fußboden des höchsten Aufenthaltsraumes und 
dem tiefsten Geländepunkt definiert) ist die Schieblei-
ter anzusehen:

• Zweiteilige Schiebleiter: Bauwerke bis zu 7 Me-
ter Fluchtniveau (Gebäudeklasse 1 bis 3 nach 
OIB-RL 2).

• Dreiteilige Schiebleiter: Bauwerke bis zu 11 Me-
ter Fluchtniveau (Gebäudeklasse 4 nach OIB-
RL 2).

Vorteil dieser Leitern ist ihre große Beweglichkeit und 
ihre Aufstellbarkeit an nicht zufahrbaren Stellen, wie 
Innenhöfen oder Grundflächen.

Neben der Schiebleiter gibt es Steckleitern und Haken-
leitern, welche jedoch für die Menschenrettung nicht 
geeignet sind.   

FAHRBARE LEITERN
Die wichtigste fahrbare Leiter ist die Drehleiter. In 
Österreich werden meist Norm-Drehleitern mit einer 
Steighöhe von 30 m verwendet (DL 30). Mit diesen 
Geräten können Gebäudeteile sicher bis 22 Meter Hö-
he (Gebäudeklasse 5 nach OIB-RL) über dem tiefsten 
Geländepunkt erreicht werden.

Um die Menschenrettung über Drehleitern sicherstel-
len zu können, müssen Feuerwehrzufahrten sowie Auf-
stell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
vorhanden sein. Hier ist die TRVB 134 („Flächen für 
die Feuerwehr“) als Regel der Technik anzuwenden.

AufstellflächenAufstellflächen

bis 22 mBei Gebäudeklasse 1 bis 3            
(bis 7 m Fluchtniveau)( )
2-teilige Schiebleiter
Bei Gebäudeklasse 4

bis 11 m

Schiebleiter

Dreh-
leiter

30

(bis 11 m Fluchtniveau)
3-teilige Schiebleiter

Schiebleiter 
2- oder                     
3-teilig

Bei Gebäudeklasse 5         
(bis 22 m Fluchtniveau) 
D hl it 30

3 bis 7 mmind. 3 m

Drehleiter 30

owid

GebäudehöheGebäudehöhe
Tiefster Punkt des Geländes bis FußbodenTiefster Punkt des Geländes bis Fußboden--Tiefster Punkt des Geländes bis FußbodenTiefster Punkt des Geländes bis Fußboden--
Oberkante des obersten AufenthaltsraumesOberkante des obersten Aufenthaltsraumes

Fluchtniveau (FN)Fluchtniveau (FN)

HöheHöhe

owid

Sprunggeräte stellen nur einen Notbehelf bei der Menschen-
rettung dar!

Gebäudehöhe 
und Fluchtni-
veau.

Aufstellflächen 
und Rettungs-
mittel.

Die Feuerwehr 
braucht Platz! 
(Foto: BF Graz).
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ANFORDERUNGEN FÜR AUFSTELLPLÄTZE

Wichtige Forderungen sind:

• Aufstellplätze müssen immer freigehalten werden.
• Ihr Abstand vom Gebäude hat mindestens zu be-

tragen (gemäß TRVB 134): mindestens 3 und 
höchstens 7 Meter.

• Sie sind in dauerhaftem Zustand zu kennzeichnen.
• Die Aufstellfläche ist so zu befestigen, dass sie ei-

nem Auflagedruck (Bodenpressung) von mindes-
tens 85 N/cm² standhält.

• Für Zu- und Durchfahrten werden Mindesthöhen 
und -breiten von 4 m gefordert.   

ZUSAMMENFASSUNG
In der Einsatzpraxis der Feuerwehr ist grundsätzlich 
zwischen Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen zu 
unterscheiden. Gerettet werden müssen Personen, die 
von einem Brand unmittelbar bedroht sind. In erster 
Linie ist in diesem Zusammenhang Rauch und Qualm 
zu nennen, der sichtbehindernd, panikfördernd, giftig 
und erstickend wirken kann. 

Zufahrten & AufstellflächenZufahrten & Aufstellflächen
StraßeStraße

5,0m TRVB 134 FR =11m

3,5m

TRVB 134 F 

Bau
Aufstell-

fläche (4 m)Bau-
werk Bau-

werk
Durchfahrt 4,0 m 
Breite 3,5 m

( )

4,0m

Gebäude-

werk

owid

abstand (3-7 m)

Tipp des
Monats:

Sonderseminar
NOTBELEUCHTUNG
und Kennzeichnung von 

- Gesetzliche Regelungen
- Umgang im Betriebsbrand-

schutz (Eigenkontrolle)

und Kennzeichnung von 
Fluchtwegen, Notausgängen… 

- Wichtige Vorgaben an die Planung,
Installation, Instandhaltung (Aus-
legung  Anzahl  Lichtstärke )legung, Anzahl, Lichtstärke,…)

- Notbeleuchtung und Leitsysteme

brandschutzforum.at
Buchung & Info:

APRILSYMPOSION
im Steiermarkhof!

- Hauptseminar: neue TRVBs und,p ,
Normen, Gefahrstofflagerung, 
Risikomanagement, BS-Konzepte, 
Saal-Verrauchung und mehr!

- Spezialseminar 1: 
„Brandermittlung für BSB“

- Spezialseminar 2 „Eigenkontrolle
im Betrieb“ – unser Dauerbrenner

- Spezialseminar 3 „Der Rauch 

Informationen,
Anmeldung:
brandschutzforum.at

muss raus!“
- GROSSE FACH-

AUSSTELLUNG

Die Menschenrettung hat immer Vorrang und ist daher 
die erste Maßnahme, welche von den Einsatzkräften zu 
ergreifen ist. Demgegenüber sollen bei einer Evakuie-
rung Personen, die noch nicht direkt gefährdet sind, 
aber in Gefahr kommen können, vorsorglich in einen 
anderen Bereich gebracht werden. Eine absolute Räu-
mung von Gebäuden ist nur in Extremfällen (z. B. 
Bombenalarm) vorzunehmen.  
 .

Zufahrten und Aufstellflächen.


